
 

Entwurf 01 vom 27.11.2006 
 

Satzung zur Änderung der  
Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 

 
vom 25.07.2006 

 
 
- Bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Amberg Nr. 15 vom 05.08.2006 - 
 
 
 
 
Aufgrund des Art 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Amberg 
folgende 
 
 

S a t z u n g : 
 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Änderung 

 
Die Satzung für die Erhebung der Hundesteuer der Stadt Amberg vom 25.07.2006 (Amtsblatt 
der Stadt Amberg Nr. 15 vom 05.08.2006 wird wie folgt geändert: 
 
§ 10 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids ist die Steuer jeweils zum 01.03. eines 
jeden Jahres fällig und ohne Aufforderung weiter zu entrichten.“ 
 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Amberg,  
 
 
 
Wolfgang Dandorfer 
Oberbürgermeister 
 


